
GEMEINDE EBERTSHEIM
ORTSTEIL RODENBACH

Bebauungsplan ''Am Riedweg'' 1 . Änderung

'za

E"

t
$

V

q

'f

/

C

Bearbeitet im Auftrag der Gemeinde Ebertsheim
Frankenthal. im Mai 1999 / mb / S037EB

Stadtplanung
Raum- u. Umweltplanung

Projektentwicklun g
Hochbauplanung

===.===;: '.:=:==,". =.'.:: ==='. =: =::=
Matthias Braun
DIPL.-ING. STADTPLANER

q.. :Aust U



LEGENDE

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (5 9 Abs. l Nr. l BauGB)
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oHene Bauweise, nur Einzel- u. Doppelhäuser zulässig

Baugrenze mit überbaubarer Grundstücksfläche
($ 23 Abs. l u. 3 BauNVO)

GRUN- UND FREIFLÄCHEN
($ 9 Abs. l Nr. 15. 16, 20, 24 ,25 BauGB)

private Grünflächen
($ 9 Abs. l Nr. 15 u. Abs. 6 BauGB)
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Mit Geh
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1 . Anderun

GEMEINDE EBERTSHEIM ORTSTEIL RODENBACH
BEBAUUNGSPLAN ''AM RIEDWEG'' 1. ÄNDERUNG

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Planungsrechtliche Festsetzungen

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 18. August 1997 (BGBI. l S. 2081)

in Verbindung mit der
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1 . Anderun

l Geltungsbereich

Die Planänderungen beziehen sich auf das Flurstück 255 teilw., 257/1, 258/1 teilw

2 Art der baulichen Nutzung im Bereich der Änderungsflächen
($ 9 Abs. l Nr. l BauGB)

Bedeutung der Eintragungen in der Nutzungsschablone

allgemeines Wohngebiet gemäß $ 4 BauNVO

Allgemein zulässig sind gemäß $ 4 Abs. 2 BauNVO
1. Wohngebäude.
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale. gesundheitliche und sportliche Zwecke

sowie gemäß $ 1 Abs. 6 BauNVO
4. Betriebe des Beherbergungsgewerbes
5. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

Nicht zulässig gemäß $ 1 Abs. 6 BauNVO sind
1. Anlagen für Verwaltung,
2. Gartenbaubetriebe.
3. Tankstellen

3: Maß der baulichen Nutzung
($ 9 Abs. l Nr.l BauGB in Verbindung mit $ 16 Abs 2 und $ 18 Abs l BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung wird wie folgt festgesetzt

Grundflächenzahl: 0.4

Firsthöhe: 1 0 m
Bezugshöhe ist die Höhe, die in der Mitte der gesamten am Grundstück anliegenden
Straßenbegrenzungslinie (Riedstraße) an der Oberkante des fertigen Straßenniveaus gemessen

4. Grundstücksgröße
($ 9 Abs. l Nr. 3 BauGB)

Die Baugrundstücke dürfen eine Mindestgröße von 400 m' nicht unterschreiten

5 Höhenlage der baulichen Anlagen
($ 9 Abs. 2 BauGB)

Die Sockelhöhe. gemessen zwischen der Oberkante der Kellerrohbaudecke und Oberkante des
fertigen Straßenniveaus (Bezugshöhe siehe 3.). darf maximal 3.00 m betragen.

6 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen

Textliche Festsetzungen Seite 2 von 6 Seiten



6. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen
($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB in Verbindung mit $$ 22 u. 23 BauNVO)

6.1 Als Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt
Hier sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

6.2 Hausgruppen (Reihenhäuser) sind nicht zulässig

7. Begrenzung der höchstzulässigen Zahl der Wohneinheiten in einem Gebäude
($ 9 Abs l Nr. 6 BauGB)

Pro Gebäude sind maximal zwei Wohneinheiten zulässig
Bei Doppelhäusern gilt diese Festsetzung für jede Doppelhaushälfte.

8. Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbest
Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind
($ 9 Abs. l Nr. ll u. 26 BauGB)

Parallel zur Straßenbegrenzungslinie kann eine
Erschließungsanlagen in Anspruch genommen werden.

9. Nebenanlagen, Garagen, KFZ-Stellplätze oder Carports
($ 9 Abs. l Nr. 4 BauGB i.V.m. $$ 12 u. 14 Abs. l BauNVO)

9.1 Nebenanlagen. Garagen oder Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen
zulässig

9.2 Vor Garagen ist eine zusätzliche Abstandsfläche (zur Straßenbegrenzungslinie) von mindestens 5.00
m Länge zu schaffen

10. Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
($ 9 Abs.l Nr.25 BauGB)

Zu pflanzende E nzelbäume müssen einen Stammumfang von mindestens 14 cm, gemessen in 1.00

(siehe auch 2.2 u. 2.3 der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen)

GEMEINDE EBERTSHEIM Ortsteil Rodenbach Bebauun lan 'Am Riedwesieb l AnderunS

immung und Flächen, die zur

Fläche bis 0.50 HerstellungC zu m zur S von
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1 . Anderun

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GESTALTUNGSSATZUNG

Rechtsgrundlage

Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz(LBauO) in Kraft seit 1 . April 1 995

Inhalt

l

2

3.

4

Außere Gestaltung baulicher Anlagen

Gestaltung der Stellplätze und unbebauter Grundstücksflächen

Einfriedungen, Abgrenzungen und deren Gestaltung

Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen

1.

1.1

l.l.l

Außere Gestaltung baulicher Anlagen
($ 86 Abs. l Nr. l LBauO)

Dachaestaltuna

Dachform

Für die Änderungsbereiche des Bebauungsplans sind Satteldächer oder aus Satteldächern
zusammengesetzte Dächer und Walmdächer zulässig

Auf Garagen und sonstigen Nebenanlagen im Sinne des $ 14 BauNVO sind auch bearünte
Flachdächer zulässig

Ë3H:2=H:!is:=;Bpz59m:'ËnznKx:sE' :E'n=:=:qn
Mit Nebengebäuden im Sinne des $ 14 BauNVO, Gartenlauben und GeräteschuDnen ist
entsprechend zu verfahren

Nebenfirstrichtungen sind bis zu einer Länge von zwei Dritteln der Hauptfirstrichtung zulässig

ist

1 .1 .2

Die zulässige Dachneigung beträgt 20-35 Grad für Sattel - und Walmdächer.
Bei Nebenanlagen und Garagen sind auch geringere Neigungen zulässig.

Dacheindeckun

Als Dacheindeckung sind nur Ziegel oder Betondachsteine zulässig. Die Farbgebung hat für alle
geneigten Dächer in roten bis dunkelbraunen Tönen zu erfolgen

Der Dachüberstand darf an der Traufseite nicht weniger als 40 cm und am Ortqanq bei freistehenden
Giebeln nicht weniger als 20 cm betragen

Die Regenrinne ist als vorgehängte. offene Regenrinne auszubilden

Für Grenzwände gelten diese Festsetzungen nicht.

1.1.3

1 .1 .4

Textliche Festsetzungen Seite 4 von 6 Seiten



1 .1 .5 Dachaufbauten

Gauben sind nur in Form von Satteldach-, Dreiecks- oder Walmdachgauben zulässig.

E ITiiglË Z$11EX:iH::lIBEllE"81i=.E : nf:l,
von der G ebelseite f einer Dachfläche müssen in gle cher Höhe angeordnet werden. Der Abstand

Dachflächenfenster sind zulässig

Dacheinschnittelninder als S:mme finde nicht breiter als 1/3 der Trauflänge der ihnen zugeordneten

2.

2.1

Gestaltung der Stellplätze und unbebauten Grundstilcksflächen
($ 86 Abs. l Nr. 3 LBauO) ' ' ''' '''

:EBBE gllEI'ËBHK3Eunm-.- ;'-~unter Berücksichtigung

2.2
Je angefangener 200 m:ten.undstücksfläche sind mindestens ein Baum der Pflanzliste 2.1.1 zu

(siehe auch 1 0. der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen)
2.3

:IB]]::U ]]]E Z;%LEIER:S.=;g:E'Fn:;I''',.- -" "
3.

3.1

Einfriedungen Abgrenzungen und deren Gestaltung

MH$1w$H$Ë11 n :;:=i!:i;"..
3.2

3.3

Bezüglich der Errichtung von Einfriedungsanlagen entlang der Grundstücke zur landwirtschaftlichen
Nutzfläche ist das Nachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz $ 42 zu berücksichtigen.

Abstellplätze für Mülltonnen sind durch begrünte bauliche Maßnahmen oder dichte BA '-- i,..
unmittelbarer Einsicht und Sonneneinstrahlung zu Schützen. ' ' ''--- -- -"' uu}.'--a'-':uily vui

4.

4. 1

Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen
($ 86 Abs. l Nr. 3 LBauO) '

EIEËH$ËE3 1ZI i:$H111il: %lHËIHll€=='

Textliche Festsetzungen
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GEMEINDE EBERTSHEIM Ortsteil Rodenbach Bebauungsplan "Am Riedwet 1 . Anderun

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und auf der der Geschäftsstraße zugewandten
Seite der Gebäude zulässig. Werbeanlagen und Schriften dürfen nur bis zu der Höhe der Fenster
brüstung des l. Obergeschosses reichem ihre Höhe darf 60 cm nicht überschreiten
Die Breite der Werbeanlagen darf 3.00 m nicht überschreiten (von dieser Festsetzung kann
abgewichen werden, sofern städtebauliche Aspekte dies begründen)

Bei der Ausführung von Werbeanlagen ist eine handwerkliche Gestaltung den häufig aufdringlichen
großen Reklameträgern oder Lichtreklamen vorzuziehen

Zulässig sind

auf die Fassade farblich zurückhaltend gemalte Schriftzüge
hinterleuchtete Hohlschrifttafeln.
massive, nicht durchscheinende. dunkle Einzelbuchstaben.
die von der Wand abgesetzt sind
bemalte Blechtafeln.
schmiedeeiserne Ausleger mit dazu passenden Schildern und Symbolen

Unzulässig sind

Großflächenwerbung als selbstleuchtende Werbeträger.
Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht
serienmäßige Werbeanlagen, die sich nicht in die Umgebung einfügen.
grelle Farbtöne (rot. gelb und grün nur in gedeckten Farbtönen verwenden)
Außenleuchten als Fassadenschmuckelemente zu Werbezwecken

Die Pflanzliste ist Bestandteil des Anhangs zu den Textlichen Festsetzungen

Aufgestellt im Auftrag der Gemeinde Ebertsheim

Dipl.-Ing. Matthias Braun Stadtplaner

Frankenthal, im Mai 1999/S037EB/tf990505

Textliche Festsetzungen Seite 6 von 6 Seiten
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VERFAHRENSVERMERKE l.ÄNDERUNG
]::.....A!!geliu!!asbewh lu ß :

Der Rat der Gemeinde Ebertsheim hat in seiner Sitzung
am......lllZ'$..a.(23?..91}....die 1 . Änderung des Bebauungsplans beschlossen.

sees:

Die ortsübliche Bekllllljllilië911lg ßlB,Anderungsbeschiusses gemäß $ 2 Abs. l

Belange:

:::===.=:.m::W.&f::====:'"'' ''T=,' ,'"'' ; ' "';.'
Die Frist für die Abgabe der Stellungnahmen endete am ...sl?.ië<2=S:.Eilige........

4:.....Beleg!!au!!a.geLB !j rg e r

Die Bürgerbeteiligung gemäß $ 3 Abs. l BauGB erfolgte aM2;CB.Säle.ig.agß'

$:.....8ugl9auna.geg Ela11 e n twu ries :

H
./:............ bis zum .......Z'............. aus.

..24............. bis zum .......Z'............. aus.

$ËEFW:::==:8.;:1 : uGB in der Zeit vom
us.

$plans:

Aufgrund der $$ 1 bis 4 und 8 bis 10 BauGB hat der Stadtrat nach

::==::==:= :3B?&ä::::=:\==.===::=!::"'.''"-",;--," '«seiner Sitzung am ...c2..3:.Cä'.s9.9. . '... alsSatzung beschlossen.

Z:...BgkgD!!!Dg€hun

Die ortsüblche Bekanntmachung gemäß $ 10 BauGB erfolgte am

Der Bebauungsplan (l. Änderung), bestehend aus: Planzeichnung, Textlichen
Festsetzungen, Textliche Festsetzungen im Schriftteil zur 1. Planänderung.
Begründung und Satzung stimmt mit allen seinen Bestandteilen mit dem Willen
des Gemeinderates überein.

Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde
eingehalten.

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. Er tritt am Tag seiner
Bekan
vom

on
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GEMEINDE EBERTSHEIM BEBAUUNGSPLAN "AM RIEDWEG" 1. ÄNDERUNG

Begründung zur Bebauungsplanänderung

Gemeinde Ebertsheim

Bebauungsplan "Am Riedweg" 1. Änderung

Inhalt

l
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10

Anderungsbeschluß

Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan
Geltungsbereiche der Planänderung
Bestandssituation der Änderungsflächen

E=:=='===m=1:: :;=:.= .~;''"",",
Bodenordnung
Flächenbilanz Änderungsbereiche
Kosten der Erschließung
Empfehlung

1. Änderungsbeschluß

Um Nutzungskonflikte zu vermeiden und eine effiziente Erschließung des westlichen Gebiets zu
sichern, ist die 1 . Planänderung des Bebauungsplans "Am Riedweg" notwendig.

2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Bezüglich der Gebietsarten sind keine Veränderungen beabsichtigt.

FlächennutzungsBebauungsplan und die Neuplanungen entsprechen somit umfassend dem gültigen

Begründung
Seite l



GEMEINDE EBERTSHEIM BEBAUUNGSPLAN "AM RIEDWEG" 1. ÄNDERUNG

3 Geltungsbereich der Planänderungen

Die Planänderungen beziehen sich auf die Flurstücke 255 teilw.
Das Plangeblet wird im Nordwesten um ca. 360 m' erweitert.

257/1. 258/1 teilw

Für alle weiteren Flächen des Bebauungsplans "Am Riedweg" bleiben. mit Ausnahme des Wortes
Zementasbestwellplatten" unter Punkt 2.2.1, die Festsetzungen verbindlich

4. Bestandssituation der Änderungsfläche

Die Änderungsfläche ist zur Zeit landwirtschaftlich genutzt. Sie schließt Im S(öden direkt an den
Riedweg an. der auf seiner Südseite angebaut ist. Im Westen und Norden wird die Fläche ebenfalls
landwirtschaftlich genutzt. Im Osten befindet sich ein Wirtschaftsweg. an den östlich die nördliche
Wohnbebauung entlang dem Riedweg anschließt

Das Gelände ist in Richtung Süden geneigt und hat zur Straße hin eine ca. 2 m hohe Böschung.

5.
Planungsüberlegungen, Ziele, Vorgaben und Grundzüge der Gestaltung

Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplans beabsichtigt die Gemeinde Ebertsheim
eine Erweiterung der Bauflächen in Richtung Westen. Der zur Zeit geltende Flächennukungsplan
sieht bereits eine bauliche Erweiterung der Ortslage südlich des Riedweges in Richtung \A/osten vor.
Um eine kostengünstige Erschließung umsetzen zu können. sollte im Rahmen der
Flächennutzungsplanung bzw. bei einer weitergehenden Bauleitplanung (Parallelvedahren) t)ber eine
Bebauung nördlich des zum Sportgelände führenden Riedwegs nachgedacht werden.

Es ist deshalb notwendig, einen städtebaulich geordneten Übergang zwischen der bestehenden
Bebauung und der geplanten westlichen Erweiterung zu schaffen

Begründung
Seite 2



GEMEINDE EBERTSHEIM BEBAUUNGSPLAN "AM RIEDWEG" 1. ÄNDERUNG

Bebauungsdichte n chtzwingend erfordert ch. bei der vorliegenden Bevölkerungsstruktur und

Im 1 . Änderungsplan wurde deshalb der ausgewiesene Kinderspielplatzstandort aufgegeben.

6.

6.1

Erläutert ngenn undwAuswirkungen der Planung und der Textlichen Festsetzungen,

Verkehrserschließun

Die Erschließung für die umgewidmeten Flächen ist
bestehende Wirtschaftswegeanschluß ist zu entfernen

bereits umfassend vorhanden Lediglich der

Byhender Verkehr

Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs ist auf den privaten Grundstücken nachzuweisen. Die
Textlichen Festsetzungen zur Bebauungsplanänderung sind darauf abgestimmt (5 m Abstand von

Begründung
Seite 3



GEMEINDE EBERTSHEIM BEBAUUNGSPLAN "AM RIEDWEG" 1. ÄNDERUNG

Straßenbegrenzungslinie zur Garagenvorderkante). Der bestehende Straßenraum ist so breit, daß im
öffentlichen Bereich entlang der Straße längsgeparkt werden kann. Insgesamt sollte der
Straßenraum durch Begrt)nungsmaßnahmen aufgewertet werden.

6.2 Technische Infrastruktur

Sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen können innerhalb der Straßenverkehrsflächen unterge-
bracht werden bzw. sind bereits vorhanden. Die Versorgung eventueller Erweiterungsflächen der
Ortslage in Richtung Westen ist dabei zu berücksichtigen.

Für die bestehende 0.4 KV Leitung wurde eine Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt.
Zu beiden Seiten der Leitung ist ein je 1.50 m breiter Schutzstreifen entsprechend der Forderungen
des Betreibers zu sichern.

6.3 Nutzun

Die bestehende Nutzungsart soll grundsätzlich auch ftlr die Planänderungsbereiche erhalten und
weiterentwickelt werden. Die Wohngebietsnutzung ($ 4 BauNVO) soll lediglich insofern
eingeschränkt werden. daß:

1. Anlagen für Verwaltung
2. Gartenbaubetriebe.
3. Tankstellen,

nicht zulässig sind

Die unter 1 . bezeichneten Nutzungen sind im Ortskern unterzubringen.
Die Unterbringung eines Gartenbaubetriebs würde an den ilberplanten Bereichen eine zu große
Flächeninanspruchnahme erfordern.

Tankstellen ziehen Verkehr an. der in diesem Randbereich nicht erwünscht ist

Maß der Baulichen Nutzung

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird im gesamten Gebiet nicht verändert und mit 0,4 festgesetzt.
Durch die Festsetzungen der äußeren Kubatur (FH 10m, DN 20-35 Grad, Breite der überbaubaren
Grundstücksflächen) der Gebäude ist die Festsetzung einer Geschoßflächenzahl nicht erforderlich
Die Größe der Wohn- bzw Nutzflächen ist. sofern sie keine Verstärkung der Nutzungsintensität nach
sich zieht. für die Baugebiete unproblematisch.

Die Firsthöhe darf nicht höher als 10.0 m sein. Die Höhe der umgebenden Bebauung wird damit
aufgenommen. In Verbindung mit der Festsetzung zur Bezugshöhe und der Höhenlage des Sockels
fügt sich die mögliche Neubebauung in den umgebenden Bestand ein

Begründung Seite 4



GEMEINDE EBERTSHEIM BEBAUUNGSPLAN "AM RIEDWEG" 1. ÄNDERUNG
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GEMEINDE EBERTSHEIM BEBAUUNGSPLAN "AM RIEDWEG" 1. ÄNDERUNG

Aus hygienischen Gründen muß auf die Standortwahl der "Grünen bzw.
werden. die nur an schattigen. kühlen Stellen aufgestellt werden darf.

Braunen Tonne' geachtet

7 Bodenordnung

Für die Ordnung von Grund und Boden ist eine freiwillige Bodenordnung vorgesehen

8 Flächenbilanz Änderungsbereiche

Die Fläche des Änderungsbereichs hat eine Größe von ca. 0.18 ha

Der bestehende Geltungsbereich des Bebauungsplans "Am Riedweg" wurde hierbei um ca. 360 mz
erweitert. Bei den Änderungsbereichsflächen handelt es sich in der Neuplanung ausschließlich um
private Grundstücksflächen

9 Kosten der Erschließung

Die öffentliche Erschließung der neu entstehenden Baugrundstücke ist bereits vorhanden

10 Empfehlung

Der Baubeginn ist den Trägern öffentlicher Belange, sofern sie in ihren Kompetenzen tangiert werden
können. frühzeitig anzuzeigen. Dadurch ist eine koordinierte Ausführung der Erschließungs-
maßnahmen möglich

Die ausführenden Baufirmen sind auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes
hinzuweisen.

Bei Baumaßnahmen ist auf die bestehenden Leitungen zu achten

Bearbeitet im Auftrag der Gemeinde Ebertsheim

Dipl.-Ing. Matthias Braun Stadtplaner

Frankenthal, im Mai 1999 /mb/S037EB\bg990505

Begründung Seite 6
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Anlage

ß

(über dia sichoüoitstacttnlscho Übotprahttg dos öffontllchon Spidplatze8

Am Radlitlulm. Ebel:s;nh
em O1.07.1997

!odenbach

lëihehmer:

Herr Stein
Hen riemer
Herr Redet

(l. Be16nrünetei)
(QBm8lndeiä:8lM:Öilad)
(GennlndeultlüllVetslcltnungsverband)

l gglgBgnd Anlagen (AufllRung)

DopPolschaukol
Sochseckklatomlnhelt
Tumirutsche
Federtlere

2.

2.1 Doppelschaukel

An der Schaukel sollte Im Sdiaukolbaiüch. h don Ausloußoroidion (mlt mindestens 2.00 m)
sowie in don wiUlchon Slchaüottsbereldnn stoßdämpfbndor Untergmnd (z.B. 20 cm Sandschiit-
tung) vaäanden sein.

2.2

2.2.1

SochseckkteUarefillnlt

Im Umkreis das Splelgor8tes solRon 31dtoMobboniche fni bleiben. Sidiarhaitsbamiche sind
notwendige Freiräume mR Mlndostabstündon von mindostans 1 ,50 m in Sprung- und möglicher
Fallrichtung: ' ' " - ''

zwischen Spfelger8ton utN 88uteilen. Hecken, Spielgaräteinfaaung u.ä
zwischen Spt+lgerüten und VoßohnDonichon. ' '

2.2.2

2.3

An dem Spiolgarät soran dle Sdtmubnl nachgazogon werüon

Tumtrutsche

Der Rutscheruuslauf wille auf s.. 35 an Obnlunto Boden abgesenkt werden. ARemetiv ia der
Beraten dos Rutsch nieusteut9 mü stoßd8mpfondon Mataüallon (Safld/Feinkios o.ä.} aufzufüllen.

2.4 Fodertiore

Keine slcherheitstodtnlschon Beanstandungen

3.

3.1

Son8tfaos

Einfriedung

Dar Spielplatz sollte entlang der Stnßo oingoModd weiden

26--FEB--1998 88:34 +49 6359 85EB6 95Z S. 82
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Anlage

n

tibor dlo slchertnltstnhnlscho ObotprUrurtg des Öffentlichen Spiotplalzes

KönlgsdnB. Ebett8heim
nti 01.07.1997

Teilnahm

Hen Stein
Herr riemer
Herr redet

(t.

(a
IOwrülnur)
iiiÜöüüi"nltgllBd)
Indeur1lbllv+nicherungswrband)

l

Seilbahn
Beach-/Volleyballnolz
Wippe
Trampolin
Sochseckklottordntnit
reaertietwippo
Turmrutscho ,
Sochseckschaukel
Streetballkorb

2

2.1 Seilbahn

2.1 .1

2. 1 .2

2.1 . 3

Dle fehlenden Dratitsellklommott solüon OQänzt werden

Das Tragsdl sollte nou befbglgt wefüen.

r\eu bereäigt wetdon Achsholz nIcH voll1läcttig auf don SoKonkreuzen 3uf und sollte

2.1.4
Die Bodenfreiheit dn Seilbahn sollte - gemessnt von da Unteüante der Sitzfläche bei ei
ner Belastung voR mln. laos N - mlndostent8't00 mm botmgen. - ---' "k- e''

2.1.5

2.2
Das Oborhängondo Tngsoll sollte am Achsbalkon barastlgt werüon

Beach /yolleyballnetz

Die Funaamemköpfo können auch mlt Faltschutzplatten QbarUecKt wotüen

26--FEB--1998 88=35 +49 6359 B5896 95Z S. 83
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2

2.3 W{PPe

Die freie Fallhüho da' Wlppsclteukd nHo an kaner Stelle des 3cheukolberoichs mehr als
l ,Oa m botragon.

2.4 Trampolin

=JIU:B :g:H=m=.39=n.=:g:5%fE"gW:T'::
zwtsdion Spl8lgerüten und Bauteilen. Hocken. Splolgeräteinfassunq u.ä
zwlsctton 6plolQetqton und Vottohrsbonldion. ' ' ''

2.S Sechseckachaukal

Siehe Punkt 2.2

3

Keine sichoMcitstodtnlschon B08nstanduflgon

4.

4.1 Einfriedung

Da nach unserer Atiffa88ung nich au8goschlassan walden kann. daß dor angronzonde
Bachlauf Buch zu $plelzwockon gonuüt wüd. 30llto - sodom voll dom Gewässor eine Go-

DIN 18 034 Seite 3 Abschn 4 3.4) ng dos 8achlaufs oingofrioda werden (siehe

4.2 Ausgang

Vor dem Ausgang zw $tr8ßo $olNo oin Auffan90elindor (z.B. Schleuse) angedacht worüon

26--FEB--1998 88: :S5 +49 61559 85886 S . 84
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öffendiche Siüung des Sozial- und Kulturausschuß
der Ortsgemeinde Ebertsltdm am 04. 05 .1995

Seite 7 wl a

TOP 7 - Klndonplelpjlt4 41p Loëlnteln
r.

1.7 3

Mit Schreiben vom 29.03 empfiehlt dio Verbandsgomeindo. die Spielplätze
bzgl. Ihrer Vorkehrssichorholt durch den 'rÜV überprüfen zu lassen. Vor
einer solchen Prüfung müßte auf Jeden Fall dor Kinderspielplatz am
Feuorwehrhaus nou umzäunt worden. Außerdem sind die Spiolgeräta zu
überholen. Es stellt aldi dlo. Frage, ob in di080m Zusammenhang der Platz
nou gostaltot worden soll.

Stellvertretendes AM Wildlng teilt für dlo SPD-Fraktion mit. daß man
beabsichtige, fi)r den Kindnganon Am Leborsteln in absehbarer Zeit eine
konkrete Planung voaulegon. Dio SPD-Fmktfon bittet vor dom Tro#an einer
Entscheidung darum. die Planung abzuwartnl.

1. 0bgo. Stein sdllägt vor. das Ing.-Büro NactTtriob und Weigel mit dor
Planung eines großangelegten Spiolplaakonzoptos im Obordorf zu
beauftragen und den Kindnspiolplatz 'IAm LebQrstein" fallen zu lassen.
Damit würde man sowohl Im Obwdorf wle auch im Unterdorf vergleichbare
Verhältnisse schaben.

Auf Empfehlung von Obgm. Linska ergeht folgender BS:SblUß;
Bis zum Vorliegen der Planung dor SPD-Fraktion wird dla Angolegonheit
VPLrTarit

AbstimmunQserQobrlls! einstimmig

TOP 8 - VOHChl6dÜRI
! .K.

a) Führen von Einladungsnachwelsen
Die Ausschußmitgliodor sprechen sich auf Anregung von Obgm. Linska
daf(]r aus, zukünftig kairo Einladungsnachweiso mehr zu führen. Diese
Aussage betrifft allerdings nur den Sozial- und Kulturausschuß. Alto anderen
Ausschüsse massen hierüba' selbst entscheiden.

/. 4

b) Einrichtung olnm' Z Klndergartntgt'upp© Im Kindergarten Qulmhoim
Obgm. Linska infomiioR darüber, daß dia Ortsgemeinde Qulmheim
beabsichtigt. zum Beginn des Kinder:gartodahros 1995/9G eine 2.
Kindergartengruppe im gemeindlichen Kindergarten einzuächtan. Dies
würde die Möglichkeit geben, Mortesheimer Kinder in Quimhoim
unteaubrtngen und sa die angespannte Situation in Ebertshoim zu
entschärfen. Die 3 botraRenen Ortsgomoindon hätten einer solchen
Vorgehonsweiso gegenüber der Kreisverwaltung Bad Dürkheim bereits
zugestimmt, dlo Mertesheimer Ehem müßten allerdings noch Gelegenheit
erhalten, sich zu dom Vorhaben zu äußem. Dies soll im Rahmen einer
Veranstaltung in Mortesholm geschehen.

# .+..

26-FEB--1998 88:36 +49 6359 85886 S . e5



PLA N ZEI CHENERKLÄRUNG IPI a n ZVO DIN 1 8 003)

GROS SE R
BUC }l S T A 8 E

KENlqZFICHNUNG DER PLANGEBIETSTEILE
LICtIE N FE STSE TZUNGE N

M IT UNTE RSCHIED

.aJ
cid
!J.

g

NUTZUNG S L E l ST E

Q : ART DES BAUGEBIETES, b : GESCHOSSZAHL
c = GRUNDFLACHENZAHL. d : BAUWEISE
e : GARAGE. f ; HÖHENLAGE DER GEBÄUDE

g = DACHrIEIGUNG UNC) DACHFORM

ALLEE MEI NE S WOHNGEBIET

DORFGEBIET
MISCHGEBIET

$ 6 BauNVO
g 5 BauNVO
g 6 Bau NVO

sT
sT
5. T. 1. 1

SIEHE T E XT

D€ Z iM AL Z AHL
OHNE KRE IS

/&

nou ziFF AHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTGRENZE

GRUNDFLACHENZAHL $ 17 Bau rJVO 5. T. 1. 2

OFFENE BAUWEISE. NUR EINZELHÄUSER ZULÄSSIG s.T. 1. 3

s T. 1.8
s.T. } 4

3AULINIE MIT AUSNAHMEREGELUNG
8AUGRENZE $ 23 ( 3 ) B au NVO

STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN g9(1) lb BBauG

( ZAHL {M) ) HOHENLAGE DER BAIJLICHEN ANLAGEN $9 (1) Id B3auG
STRASSENBEcuREFIZUNGSLINIE VERKEHRSFLACHEN FUSS - UN[' GEr]
WEGE $9.{1)e UrqD 3BE3auG. SOWIE BEREICH DER AUS- LilqD
EINFAHRTEN AUF DEN 9AUGRUfqDSTUCKEN $9[11 le BBauG
REGELUNG FUR GARAGEN iJND UBERDACHTE STELLPLATZE sT l.ö

s.T. t. 5

l

GA
I'' \

ZAHL (ME TERM

SICHTDREIECKE $ 9 ( 1 1 2 8BauG s.T. 1 7

Ë-LB'- HOHENLINIEN $9 ttl 6 BBauG

FLACHE FUR GEMEINBEDARF $9 {11 if BBauG

KINDERSPIELPLATZ $ 9 11)8 9:Cl:JG

FLACHE FUR LAtqDWIRTSCHAFT $ 9 (1) 10 BBauG

-.+ + -e- - o' +-+ +
ABGREtqZUNG UNTERSCHIEDLICH'iSR NUTZUNG $ 1Sj4) BQUtlv
VERBINDUNG MiT DER B:GREtjZUNGSLINIE DER 0FFETITLlr.
'vERKEHRSFLACHEiq urqE] DER GELTutqGSBEREir.HSGREtqzE

EN

[1
LJ FilESËE T; . ;FEEL'5":~ ':''-~':':':''":: ':: ':-"--~':
WD
SD 28 3SO

WALMDACHER
SATTELDACHER
ZULASSIG

VON 28 BIS 3S GRAD 1 360' TEILUNG ) DAC HUE iGunG
T 2 1S

VE RBLEIBE NDE ]
VORGESEHENE b
AUFZUHEBENDE J

GRUNDSTUCKSGRENZEN
Erl d \4FW v 1] 7
t.l in Sp

qFW t967

PARALLEL k. RECHTWINKLIG. +ZA!!L-IËIEIEBU MASSKETTEN
756

SCHEMATISCHE BAUKöRPERANGABE DER HAUPT GEBAUDE

GEBAUDE UND FqEBENGEBAUDE VORHANDEN

 
MD
MË

 



TEXTLIC HE FESTSETZUFIGEN:
IN ERGANZUNG DER PLANZEICHNUNG V7ËRD FESTGESETZT
1. BS. l BBauG
1.1

1 . 1 1 AUSNAHMEN :

nB 'Xnjl 'clFl=: lr'Hllf=1' :#: 'r ' ': . s": ! . ; ' z? "l!!

' " ËU=$1E~sÜßHI Ël: alfa'x%ml,.~=.
1.3 BAUWEISE 59 ABS. l NR. lb BBauG
1.31 BEIDER OFFENEN BAUWEISE SEND DiE VORSCHRirTEN GEMÄss

$S 17. 18 UND 19 LANDESBAUORDNUNG VOM 27. FEBRUAR 1974
DEN
EIN -

ZUHALTEN

1 6 U3ERBAUBARE Fb41CHEN $9 ABS l rJR. lb BBciuG
1 41 NEBEIIANLAGElq IM SINNE. DES Sli BauNvO SND FLUR

UBERBAUBAREN GRUNDSTUCKSFLACHEN ZULÄSSIG
INNE RHALB DER

1 5 NR. Id BBauG

'"lUHHl$$Ëë ä t
: Ë' ":~

t..7 $j€HTFLACHEN $9 ABS. l NR.2 BBauG
]. 71 DiE SICHTDREIECKE SIND VON JEDER SICHTBEHfNDERN[EN NUTZUNG, BE

PFLANZUNG UND EINFRIEDUNG VON MEHR ALS 0.80 METER HÖHE
UBER OBERKANTE AUSGEBAUTER STRASSENBEGRENZUNGSLINIE FREIZU

A T N

1 8 STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
i 81 AN [)ER BiIJUNiE MiT AUSNAHMEF{EGELUNG SEND DiE GEBÄUDE MiT EiNEr{

ERRICHTEN OiESER UNEP ENTSPRECHENO OER PLANEINTFiAGUNG ZU

2 EAl2QBQNIINg$BEQHII:!CHE GE STALTUN GSVOR SCHRIFTEN

2. 1
2 1 1
2 12

Q6911gE$!AL]PNG VON HAUPT GEBÄUDEN
DACHAUFBAUTEN UND KNiEËiÖëkË''giHÖ UNZULÄSSIG

g:#H11$äg$:1FB$1:1 1gg:l:ll":na::u.ü:':.~
22

2. 21 BEI..ERRICHTUNG iu.SEituëfiË i;RËii71ibsTAND siND Nun FLACH-
LASSG t.,n lt=NS zwt=1 GRAD NEIGUNG (360o TEILUNG) ZU-

ENZUNGEN

IBz%H3Ë"p3slilB h 3d) \:B
2. 3
2. 31



VER FAHREN S VER M ER K E
1 ) AUFSTELLUNG : GEMASS
2 ) AUFL EGUNG GEMA SS
3 ) AUS L E GU NG . 'ARTS UBLEC H
$ 2 16) BBauG Rö~.

VERF. d. BE Z'.uP[G v
V

5 67

V AZ

g 2 (1 1BB auG
$ 2 (61BBauG

BEKANNTGEMACH T
Erl. d. MFW

BE SCHLOSSE N
BESCHLOSSEN

GEMASS
Bt. Sp. 1 295

AM
AM

ZÖ. /o. 4f/z
20. 4a. 4f?2

30.9 66 Min
UND VERF. d. BEZ'.vR[G v. 18
DURCH /g//'//Z&/
DtE BETEILIGT.EN 'GEMASS i2 ISI WURDEN BENACHRICHTIGT
BEGINN DER OFFENTLICHEN AUSLEGUNG
E NDE DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG
ë) BEDENKEN UND ANREGUNGEN GEPRUFT S 2(6) BBauG
ERGEBNIS DEN EINSENDERN MITGETEILT
5 ) PLANANDERUNG BESCHLOSSEbJ
6) SATZUNGSBESCHLUSS GEMASS S tO BBauG
/) GENEHMIGUNG GEMAss $s 11.6 8BauG DURCH

aM /Z 22. /7ZZ
AM #Z 27, 272Z
Nm 4P. 4. ..+?/j
b.v. 4Z. Z. ,{+?3
b. M 4f. 7- 4.f/y
:.w Z!. P. 4Ji'Y
Ë..\J. ;43.4z. ;f'f7r
b.u /}. 3. 4t?f

Q UFLAGEN
8) GENEHMIGUNG ORTSUBLICH
$ 12 BBauG Rd. Erl. d. MFW.

JRCH
REGteN DE R
E NDE NACH

BEKANNTGEMACHT
}6. t . 67 Min. BIV

GEMASS
Sp. S9

OFFENTLiCHEN AUSLEGUNG
MIND. ZWEI WOCHEN

.e/:i3Ci'gerna&s'
ä'®

$'
AM

bf. G. 4slö
4q. 1- 4ilb

+

q.

'Ëö'ii;;:}.

j\
<

'Ö' -.

15. 1976 ?'..,:p..sß
[' AT UM DIENSTSIEGEL UNT ER SCHE ,....u59

Ortsbürgermolcter

©-'«G>
;'

l FERTIGUNG

DA DIE GRUNDZÜGE [XR \l
PLANUNG NICHT BE - \2
RUHRT WURDEN, WAR \:'ör
EINE NOCHMALIGE 0FFENT'"' 'ö xx'r\-

LICHE AUSLEGUNG NICHT
ERFORDERLICH.

+

\'.

02
GENEHMIGT/

}.t:. 'V+d. voN .:.&.JHJnj")9zE" AZ: ÖIÖ.13/34B:.2/ ZC
8. Juni ig?68 Heultädl o. d. Woinstra5e. den

KPE}S \VERWALTUNG BAD OUaKHEiu

\. l;K",.o.,-K P r i S / !' i:l h A !.Ty
L' S T /.

U

F: H: l :JS rR&SS

f. t- S l r-

/

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Ëk"l*\ -: "

beschloß in seiner Sitzung am 'XG a'k .leib'bR die rückwirkende Inkraftsetzung

des Bebauungsplanes

q. D.l.ä..J..
c 3. mal fs33 l

gem. $215Abs. 3BauGBzum }\.C)G. .A\RC

Ausgefertigt. Ebtvlb\t'!B:

Ortsbürgermeister
,./

Die öffentliche Bekanntmachung der rückwirkenden Inkraftsetzung im Amtsblatt der

Verbandsgemeinde Grünstadt-Land am 21.0S . l,'l\B wird bestätigt

n4üi".{ .go.C$.. 4qq3

Ortsbürgermeister



K AT A ITER VERMER K

DTE UBEREINSTIMMUNG DER PLANUNTERLAGEN MIT DEN AMTLICFIEN FLUR
KARTEN UKD DER öRTLicHKEIT WERDEN ALS RICHTIG BEscHEiniGT

DATUM VE RME SS UNGSAM T

BEIL AÜE BEGRUrqDUNG GEMASS S2 (SI BBauG

SCHRirTErlvERwiPKUCHUNC .DE.s BEBxu11NcsrlLëNES siND DiE voR -
ZU BEACHTEN )UAUUKUNUNU [LUAUU) VUM 27. FEBRUAR 1974

BE G R Ü N D U ll G

1.) dem Wohnungsbedarf der Bevö].kerung gerecht zu Verden, hat
die Gemeinde unter Abwägung der öffent].lehen und privaten Be-
]-arge beschlossen, den Bebauungsplan aufzuste].].en und dessen
Verwirklichung sofort durchzuführen. Er enthält die rechtsver-

:l;ll=11.111111:1:1=.;i:lil:ili:: : t:::: ::':{ ";
2. ) Das Plangebiet besteht aus einem Geländes das sich fur land-

wirtschaftliche Jlutzungen nicht besonders eignet. Es grenzt im
Osten unmittelbar an ein bestehendes Wohngebiet. Sicherheits-
zonen, Quellschutzgebiete und sonstige Beschränkungen werden
durch die Städtebauliche Maßnahme nicht berühr.t .

3.)
Die erforderlichen Versorgungsleitungen (Wasser , Strom) werden
im Zuge der Bebauung des ?lange'oietes verlegt. Bis zur Erstellung
der gemeindlichen Kanalis€Ltion massen Sämtliche Haushalts- und
Fäkalienabwässer in wasserdichten , Vorschi'iftsmäßigen Gruben
(Dllf b261) ohne Ab- und Uber].auf nit einem f4indestinhalt von 2o cb!
gesaimline].t und bei Bedarf Ohne Belästigung Dritter ausgefahren \rerë(
Die GI'uber sind ausrechend zu isolieren, sodaß eine Verseuchnunn d!
Bodens und Grundwassers ausgeschlossen ist. ' '' '''''''-'''

h.) Bei Ver\firklichung des P].anes entsteht der Gemeinde ein voraus-
sicht].scher Erschließungskostenanteil in Höhe von ca. Dl{ 3o.ooo,oc
Der Kostenanteil. der Gemeinde ist nach der Gemeindesatzung tiber
dze Erschließungsbeiträge mit log festgesetzt. ' ''''

5. ) Zur Ordnung des Grund und Bodens ist die Umlegung des ?langebietes
erforderlich. Soweit die Eigentumsverhä].tnisse, die Größe oder For
der Grundstücke die Ver\rirk].ichung des Bebauungsplanes erschweren
oder unmöglich machen, \herden nach l-maßgabe der TVotwendigl:eit die
Verfahren nach dem b. und 5. Teig. des BBauG in Anwendung gebracht.

l:bensheim, den 2o. lo. l97P

b''l'n.
( Ort Sbürgerzüeist er )
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